
Zeltlager 2026 der Pfarrjugend St. Raphael
26.06. – 28.06.2026

Liebe Schatzsucherinnen und Schatzsucher,
eine alte Schatzkarte ist aufgetaucht. Viele haben schon versucht den Schatz zu 

finden, doch noch ist es niemandem gelungen. Jetzt seid ihr gefragt!
Also kommt und findet den Schatz!

 

Um genug Energie zu haben, werden wir von den Bewohnern des Köngisdorfs versorgt werden.

Das diesjährige Zeltlager findet für Schatzsucherinnen und Schatzsucher ab 7 Jahren statt.

Alkohol, Nikotin und ähnliches sind strengstens verboten, sonst werdet ihr von der Suche 
ausgeschlossen und müsst wieder nach Hause zurückkehren.

Macht euch auf eine unvergessliche Schatzsuche mit Lagerfeuer und Marshmallows, einem 
Postenlauf, ganz viel Spaß und vielen Abenteuern bereit und helft das Rätsel zu lösen!

Wir freuen uns auf euch

Eure St. Raphael und Maria Trost Jugend 😊



Für die Anmeldung in das Zeltlager benötigt ihr:

• 75,- EUR Teilnehmerkosten (für jedes weitere Geschwisterkind nur 65,-EUR),

• eine ausgefüllte Anmeldung,

• den ausgefüllten Auskunftsbogen (2 Seiten),

• eine Kopie des Impfpasses! (nicht das Original),

• sowie die Krankenkassenkarte am Abfahrtstag!

(Bitte alles zusammen in einem beschrifteten Briefumschlag an einem der Anmeldetage 
abgeben!)

Dies ist bei den Zeltlager-Leitung im Pfarrsaal St. Raphael (Lechelstraße 39, 80997 München) 
abzugeben:

• Sonntag, 29.03.2026, von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr

• Freitag, 17.04.2026, von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

•Samstag, 09.05.2025, von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Bitte bedenkt, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist!

Aufenthaltszeit und -ort: 

Freitag, den 26.06.2026 bis Sonntag, den 28.06.2026 in der Jugendsiedlung Hochland 
(Rothmühle 1, 82549 Köngisdorf).

Wir werden mit Bus und  Bahn hin- und zurückfahren. 
Genauere Informationen folgen dann noch über E-mail. 

Die Pfarrjugend St. Raphael freut sich schon auf ein aufregendes Wochenende mit euch! 
😊

Bei Notfällen und weiteren Fragen sind wir für euch immer erreichbar, die Zeltlagerleitungen: 

Kilian Forscht                      015739715909

Rupert Schneider                0175 9422953

Falls sich noch Fragen ergeben sollten, meldet euch gerne bei uns:

E-Mail            info.zeltlager.straphael@gmx.de



Reisebedingungen kirchlicher Stiftungen, insbesondere von Pfarreien und
pfarrlichen Gruppen, im Bereich der Erzdiözese München und Freising
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird, ohne dass damit eine Wertung vorgenommen wird, auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten – mit Ausnahme solcher für Kleriker – gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht.

1. Leistungen
Inhalt und Umfang der vom Veranstalter geschuldeten Leistungen ergeben sich aus der jeweiligen 
Programmbeschreibung. Unternehmungen, die im Rahmen der Programmbeschreibung ausdrücklich 
selbstständig für die Teilnehmer ermöglicht
werden und nicht im Reisepreis enthalten sind, können auf eigenes Risiko, eigene Kosten, 
eigenverantwortlich und ohne Aufsicht der entsprechenden Aufsichtspersonen des Veranstalters 
durchgeführt werden.

2. Leistungsänderung
a)   

Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von der Programmbeschreibung, 
die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die vom Veranstalter nicht wider Treu 
und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen nicht erheblich sind
und den gesamten Zuschnitt der Veranstaltung nicht beeinträchtigen. Der Veranstalter ist 
berechtigt, Veranstaltungen abzusagen, sofern wesentliche Programminhalte nicht 
gewährleistet werden können. Die Teilnehmer werden unverzüglich informiert, bereits 
geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Vo r 
Beginn der Veranstaltung ist der Veranstalter verpflichtet, den Teilnehmer über 
Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis
zu setzen.

b) 
Anpassungen des Reisepreises bleiben für den Fall vorbehalten, dass sich die 
Beförderungskosten und/oder Abgaben für bestimmte Leistungen, wie beispielsweise 
(Flug-)Hafengebühren, ändern und zwischen Vertragsschluss (Zugang der 
Reisebestätigung beim Teilnehmer) und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier 
Monate liegen. Die Anpassung des Reisepreises wird insoweit erfolgen, als sich die 
Änderung der Beförderungskosten und/oder Abgaben für bestimmte Leistungen pro 
Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt. Sie muss unverzüglich, spätestens 
20 Tage vor Reisebeginn erfolgen. Anpassungen nach diesem Zeitpunkt sind unzulässig. 
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% des Gesamtreisepreises kann der Teilnehmer 
innerhalb einer Woche nach der Mitteilung der Preisanpassung kostenlos zurücktreten. 
Weitergehende Ansprüche bestehen in diesem Fall nicht. 3. Rücktritt durch den 
Teilnehmer. Ein Rücktritt vor Beginn der Veranstaltung ist jederzeit möglich. Maßgeblicher 
Zeitpunkt ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Dem Teilnehmer wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Teilnehmer zurück oder nimmt er 
nicht an der Veranstaltung teil, so steht dem Veranstalter eine Entschädigung für die 
getroffenen Vorkehrungen und für seine Aufwendungen zu. Bei der Berechnung der 
Entschädigung sind gewöhnlich ersparte
Aufwendungen durch anderweitige Verwendung der Leistung zu berücksichtigen. Die 
Höhe der Entschädigung richtet sichnach der Teilnahmegebühr pro Person und beträgt
bis zum 31. Tag vor Veranstaltungsbeginn 15% der Teilnahmegebühr,
vom 30. bis zum 22. Tag vor Veranstaltungsbeginn 25% der Teilnahmegebühr,
vom 21. bis zum 16. Tag vor Veranstaltungsbeginn 35% der Teilnahmegebühr,
vom 15. bis zum 09. Tag vor Veranstaltungsbeginn 50% der Teilnahmegebühr,
vom 08. bis zum 02. Tag vor Veranstaltungsbeginn 65% der Teilnahmegebühr



sowie ab 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn und bei Nichtteilnahme 80% der 
Teilnahmegebühr.   Der Teilnehmer kann nachweisen, dass durch den Rücktritt oder den 
Nichtantritt keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind als die verlangte 
Pauschale. Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird dringend empfohlen. Der 
Teilnehmer kann eine Ersatzperson benennen, die der Veranstalter nach freiem Ermessen 
ablehnen oder dessen Teilnahme er von der Bezahlung der Teilnahmegebühr sowie etwa 
entstandener Mehrkosten abhängig machen kann. Das gesetzliche Recht zur Benennung 
einer Ersatzperson nach § 651b BGB bleibt unberührt. Der Veranstalter kann dem Eintritt 
des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Teilnahmeerfordernissen nicht 
genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Teilnehmer dem 
Veranstalter als Gesamtschuldner für die Teilnahmegebühr und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten.

4. Ausschluss
Der Teilnehmer ist entsprechend der jeweiligen Programmbeschreibung und der inhaltlich-
thematischen Zielsetzung der Angebote zur Mithilfe und Mitgestaltung verpflichtet. Dies gilt auch 
für Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen. Die Anweisungen und Verbote der 
Veranstaltungsleiter bzw. der Aufsichts- und Begleitpersonen sind zwingend zu beachten. Der 
Teilnehmer kann von der Veranstaltung ausgeschlossen und gegebenenfalls nach Rücksprache 
mit dem Personensorgeberechtigten auf eigene Kosten zurückbefördert werden, wenn er 
ungeachtet einer Abmahnung der Aufsichtspersonen des Veranstalters den Reiseverlauf 
nachhaltig stört oder sich dergestalt verhält, dass ein sofortiger Abbruch des Aufenthaltes 
gerechtfertigt ist; dies insbesondere, wenn der Teilnehmer sich wiederholt oder in 
schwerwiegender Weise den Anweisungen und
Verboten der Veranstaltungsleiter bzw. der Aufsichts- und Begleitpersonen widersetzt oder gegen 
geltendes Recht verstößt (Drogen-, insbesondere auch Tabak-, und Alkoholkonsum, Diebstahl 
u.a.). Schließt der Veranstalter danach einen Teilnehmer aus, so behält er den Anspruch auf die 
Teilnahmegebühr; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistungen erlangt. Insoweit obliegt dem Teilnehmer die Beweislast.

5. Außergewöhnlicher Umstände
Wird die Veranstaltung infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt im 
Sinne des § 651j BGB erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Veranstalter als auch der Teilnehmer den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann 
der Veranstalter für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Veranstaltung noch zu 
erbringenden Leistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der 
Veranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag 
die Rückbeförderung vorsieht, den Teilnehmer zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten 
dem Teilnehmer zur Last.

6. Gewährleistung
 a) 

Wird die Veranstaltung nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Teilnehmer Abhilfe 
verlangen. Der Veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine 
gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 

b)
 Für die Dauer einer nichtvertragsgemäßen Erbringung der Leistung kann der Teilnehmer 
eine entsprechende Herabsetzung der Teilnahmegebühr verlangen. Diese ist in dem 
Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Abschlusses des Vertrages der Wert 



der Veranstaltung in mangelfreiem Zustand zu dem tatsächlichen Wert gestanden haben 
würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Teilnehmer unterlässt, den Mangel 
unverzüglich bei dem jeweils verantwortlichen Leiter der Veranstaltung anzuzeigen (vgl. 
d).

c) 
Wird eine Veranstaltung infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der 
Veranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Teilnehmer im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem 
Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung infolge eines Mangels aus wichtigem, dem 
Veranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrags aus einem wichtigen 
Grund, den der Veranstalter zu vertreten hat, gerechtfertigt ist. Der Teilnehmer schuldet 
dem Veranstalter den auf die nicht in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil 
der Teilnahmegebühr.

d) 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden und gering 
zu halten und dem Schadenseintritt entgegenzuwirken. Der Teilnehmer ist insbesondere 
verpflichtet, seine Beanstandung vor Ort unverzüglich den Betreuungspersonen des 
Veranstalters zur Kenntnis zu geben und Abhilfe zu verlangen.

e) 
Etwaige Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Veranstaltung hat der 
Teilnehmer innerhalb eines Monats nach vertraglich vorhergesehener Beendigung der 
Veranstaltung schriftlich gegenüber dem Veranstalter, 
Kath. Pfarrkirchenstiftung St.Raphael, Lechelstraße 52, 80997 München,
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert wurde. 
Ansprüche des Teilnehmers verjähren nach einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, an dem die Veranstaltung dem nach Vertrag nach enden sollte. Der Ausschluss von 
Ansprüchen und die Verjährungsfristen gelten für Ansprüche jeglicher Art auch aus 
unerlaubter Handlung.

7. Haftung
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die 
dreifachen Teilnahmegebühr beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der Veranstalter für einen dem Teilnehmer 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist. Die Haftung für Sachschäden bei deliktischer Haftung, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Der 
Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die lediglich 
vermittelt werden und die in der Programmbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet werden.

8. Versicherungen
Der Veranstalter unterhält eine Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung, deren Umfang beim 
Veranstalter eingesehen werden kann. Für weitere Versicherungen sind die Teilnehmer selbst 
verantwortlich, insbesondere zur Deckung von Rückführungskosten im Falle der Krankheit sowie 
für den Fall des Rücktritts von der Veranstaltung.



9. Mitteilungspflichten
Der Veranstalter ist rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung über Krankheiten oder Gebrechen 
bzw. sonstige erhebliche Umstände mit Auswirkungen auf die Veranstaltungsteilnahme zu 
informieren. Eine Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

10. Einverständniserklärung betreffend minderjährige Teilnehmer
Die Personensorgeberechtigten erklären sich mit der Anmeldung bei Krankheit oder Unfällen mit 
ärztlicher Behandlung ihrer minderjährigen Kinder einverstanden, sofern die vorherige 
Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. In Notfällen gilt dieses Einverständnis auch 
für chirurgische Eingriffe, sofern diese nach dem Urteil des Arztes für unbedingt notwendig 
erachtet werden und die vorherige Zustimmung der Personensorgeberechtigten nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. Im Falle von übertragbaren Krankheiten gemäß dem 
Infektionsschutzgesetz ist eine Teilnahme nicht erlaubt. Treten derartige Krankheiten während 
einer Veranstaltung auf, müssen die Teilnehmer auf eigene Kosten zurückgeschickt werden, falls 
nicht eine andere Unterbringung ärztlich angeordnet wird.

11. Nutzungsrechte
a) 

Die im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung erhobenen persönlichen 
Daten dürfen für Zwecke der Veranstaltungsverwaltung gespeichert und genutzt werden.

b) 
Fotos und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung entstehen, dürfen vom 
Veranstalter zeitlich unbefristet und unentgeltlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet werden. Dies gilt für jede Form der Verwendung, insbesondere auch in Print- 
und Online-Medien.

12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrags hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Vertrags zur Folge. Rechtsunwirksame Bestimmungen werden unter Berücksichtigung 
von Treu und Glauben durch rechtswirksame Bestimmungen ersetzt, die dem Ziel und Zweck der 
rechtsunwirksamen Regelungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt für 
Regelungslücken.



Der/Die Teilnehmer/in ist in einer gesunden körperlichen und physischen Verfassung und darf 
an Freizeitaktivitäten wie Sport, Wasserschlacht, Geländespielen, etc. uneingeschränkt 
teilnehmen:

Auskunftsbogen
für Kinder und Jugendliche 

Zeltlager in der Jugendsiedlung Hochland, 26.06-28.06.2026
Veranstalter: Kath. Kirchenstiftung St. Raphael, Lechelstraße 52 80997 München

Name: ____________________________ Vorname:_______________________ weibl./männl.

Geb.-Datum:__________________ Familienname Eltern: ______________________________

Telefon:______________________ Email:_________________________________________

Falls sie mindestens eine der Fragen mit „Ja“ bzw. die Impfschutz-/Zecken-/
Taschenmesserfrage mit „Nein“ beantwortet haben, erläutern sie dies bitte exakt: 

Besteht/en bei dem/der Teilnehmer/in: Ja Nein

Herzbeschwerden, bekannte Herzfehler, Herzkrankheiten?

Blutdruckanomalien?

Asthma, Bronchitis oder ähnliche Beschwerden der Atemwege?

Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen?

Schwindelzustände, Ohnmachtsanfälle, Migräne, häufig starke 
Kopfschmerzen?

Epilepsie?

Allergien (auch Lebensmittel- oder/und Medikamentenallergie)?

Ausreichend Impfschutz (v.a. Tetanus)?

Essensbesonderheiten (Vegetarisch/Vegan)?

Erlaubnis bei Zeckenbefall die Zecke zu entfernen?

Erlaubnis der Taschenmessernutzung unter Aufsicht eines Leiters?

Sonstiges?



Oberflächliche Wunden dürfen mithilfe von handelsüblichem Desinfektionsmittel und 
Wundschnellverband versorgt werden? (Darüber hinaus gilt weiterhin § 323c StGB der zur 
ersten Hilfe verpflichtet)

                                                        Ja                                                                Nein
Der/Die Teilnehmer/in darf zusammen mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern/
Teilnehmerinnen und mit Wissen der Verantwortlichen ohne Betreuer auch manchmal alleine auf 
entweder bekannten oder genau vorgezeichneten Wegen innerhalb der Jugendsiedlung 
Hochland gehen. Für diese Zeit sind die Verantwortlichen von der Aufsichtspflicht entbunden.

                                                        Ja                                                                  Nein 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos vom Zeltlager auf der/die Teilnehmerin zu erkennen ist 
für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei verwendet werden dürfen (z.B. Pfarrbrief, Internetseite des 
Pfarrverbands, etc.)?

                                                       Ja                                                                    Nein

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos vom Zeltlager auf der/die Teilnehmerin zu erkennen ist 
auf Instagram Kanälen der Pfarrjungend bzw. des Pfarrverbands gepostet werden.

Ja Nein

Name und Telefonnummer des Hausarztes: 

Im Notfall zu erreichen: 

____________________________________________________________________________       

Ich/Wir habe(n) mein/unser Kind ermahnt, die Lagerordnung einzuhalten und den Betreuer/
innen Folge zu leisten: Bei groben Verstößen gegen die Anweisungen wird mein Kind auf 
eigene Kosten nach Hause geschickt bzw. muss von mir abgeholt werden. 

Ich erkläre die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Falls sich nach dem Ausfüllen 
Änderungen ergeben, teile ich dies der Lagerleitung unverzüglich schriftlich mit. 

Ort und Datum                                                               Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

 



Anmeldung  
Zeltlager in der Jugendsiedlung Hochland

Vom 26.06.2026 bis zum 28.06.2026
Für die o.g. Fahrt der Kath. Kirchenstiftung St. Raphael, Lechelstraße 52, 80997 München

melde ich 

Name: __________________________________________________

Vorname: _______________________________________________

Geburtsdatum: __________________________________________

Straße: __________________________________________________

PLZ und Ort: _____________________________________________

verbindlich an und erkläre Folgendes: 

• Folgende Unterlagen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen: 

o die Reisebeschreibung

o die allgemeinen Reisebedingungen 

• Es besteht Einverständnis mit 

o den allgemeinen Reisebedingungen 

o der EDV-technischen Speicherung und Nutzung meiner persönlichen Daten für Zwecke 
der Veranstaltungsverwaltung 

o der Reisebeschreibung 

o der Zeltlagerleitung beaufsichtigten Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn

• Mir ist bekannt, dass

o meine Anmeldung gegenstandslos wird, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird oder – hier gilt die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen- die 
Höchstteilnehmeranzahl überschritten ist.

o Ich für weitere Versicherungen, die über die Haftung des Veranstalters hinausgehen, 
insbesondere Reiserücktrittsversicherung, Versicherung zur Deckung der Rückführkosten 
bei Unfall oder Krankheit sowie u. U. Auslandskrankenversicherung selbst verantwortlich 
bin, sofern ein entsprechender Versicherungsschutz vom Veranstalter nicht ausdrücklich 
mitangeboten wurde. 

o ein bindender Vertrag erst mit Erhalt der Reisebestätigung zustande kommt. 

o ein Sicherungsschein gemäß §651 k Abs. 6 BGB nicht erteilt wird. 

Meine Kontaktdaten sollen für die Informationen des nächsten Zeltlagers 
zwischengespeichert werden. Dies kann jederzeit wiederrufen werden.   

Ort und Datum                                                              Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

________________ _________________________________

Ja Nein 


